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Fragt man nach den aktuellen organisatorischen, 
konzeptionellen und pädagogischen Unterschieden 
des Wohnens von Menschen mit Behinderung im 
Gegensatz zu den anderen in diesem Heft behandelten 
Personengruppen sind - mindestens- drei zentrale Aspekte 
zu nennen: Dies ist zum ersten die starke Prägung der 
Wohnsituation dieser Menschen durch mehr oder weniger 
große Institutionen. Für viele Menschen mit Behinderung 
sind Heime oder ähnlich strukturierte Wohnformen 
der Alltag. Hier unterscheidet sich die Situation in 
Deutschland grundlegend im Vergleich zu anderen 
entwickelten westlichen Ländern (z. B. Kalifornien, 
Kanada, skandinavische Länder). Zweites – eng mit dem 
ersten Aspekt zusammenhängend – sind wohl für kaum 
eine andere Personengruppe die mit dem Wohnen in 
westlichen Welt verbunden Ansprüche auf Privatheit 
(im Sinne einer eigenen Wohnung, selbstbestimmter 
Sozialkontakte, einer freien Zeiteinteilung usw.) so 
stark eingeschränkt. Zum dritten schließlich wird die 
Wohnsituation von Menschen mit Behinderung durch das 
Bundesteilhabegesetz (BTHG), das seit Januar diesen Jahres 
schrittweise in Kraft tritt, verstärkt in Bewegung geraten. 

Die starke Orientierung an Institutionen 
steht seit Längerem in der Kritik, doch 
durch das neue BTHG sind in den nächsten 
Jahren tatsächlich Reformen zu erwarten. 
Dabei stehen keinesfalls nur Finanzierungs-
fragen oder konzeptionelle Veränderungen 
der bestehenden Angebote der Behinder-
tenhilfe zur Disposition, sondern es wird 
grundsätzlich darüber diskutiert, was unter 
›Teilhabe am Leben in der Gesellschaft‹ 
verstanden und wie konkrete Hilfen zur 
Ermöglichung von Teilhabe (z. B. im 
Rahmens des Wohnens) gestaltet werden 
können. Dabei ist zentral, dass diese Dis-
kussionen nicht (wie bisher oft geschehen) 

vorrangig zwischen Leistungsträgern und 
Leistungserbringern geführt werden, son-
dern die Stimme der betroffenen Menschen 
den Bezugspunkt bildet.

Der folgende Überblick soll den im 
Mittelpunkt stehenden Personenkreis 
näher beschreiben, die starke Prägung 
durch Institutionen kurz historisch be-
leuchten und beispielhaft zwei aktuelle 
Probleme des Arbeitsfeldes aufgreifen. 

Personenkreis

Die folgenden Überlegungen beziehen 
sich auf erwachsene Menschen mit geisti-
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gen, seelischen oder körperlichen Behin-
derungen, wie sie im Sozialgesetzbuch 
IX beschrieben sind:

»Menschen sind behindert, wenn 
ihre körperliche Funktion, geistige Fä-
higkeit oder seelische Gesundheit mit 
hoher Wahrscheinlichkeit länger als 
sechs Monate von dem für das Lebens-
alter typischen Zustand abweichen und 
daher ihre Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind 
von Behinderung bedroht, wenn die 
Beeinträchtigung zu erwarten ist« (§2 
SGB IX).

Dieser Personenkreis ist allerdings 
noch weiter einzuschränken. Zum Kli-
entel der Behindertenhilfe im hier ge-
meinten Sinne gehören keinesfalls alle 
Menschen mit einer amtlich anerkann-
ten Schwerbehinderung (d. h. Menschen, 
deren Grad der Behinderung über 50 
liegt). Die Mehrzahl dieser Menschen 
hat die Behinderung durch Krankheit 
oder Unfall und erst im Laufe des Lebens 
erworben (zur detaillierten Beschreibung 
dieser Personengruppe vgl. Statistisches 
Bundesamt 2018). Sie sind in der Regel 
in den folgenden Ausführungen nicht 
gemeint.

In den Blick genommen werden Men-
schen mit geistiger, seelischer z. T. auch 
körperlicher Behinderung, die aufgrund 
kognitiver, psychischer und motorischer 
Einschränkungen im Bereich des Woh-
nens auf Unterstützung durch die Behin-
dertenhilfe angewiesen sind. 

Historische Entwicklungen

Einen historischen Abriss über die Le-
benssituation von Menschen mit Be-
hinderung zu geben, ist an dieser Stelle 
selbstverständlich unmöglich, verwiesen 
sei hier für eine genauere Diskussion 
auf die Arbeiten von Möckel (2007). 
Herausgegriffen werden soll lediglich ein 
zentraler Wendepunkt am Beginn des 19 
Jahrhunderts, der auf das Verständnis 
von Behinderung und auf die Lebens- 
und Wohnsituation dieser Menschen bis 
heute nachwirkt.

In der Frühzeit, im Mittelalter und 
auch in der beginnenden Neuzeit domi-
nierten mythische Erklärungsmodelle 
von Behinderung (etwa Vorstellungen 
von Dämonen oder Wechselbälgen). Erst 
mit dem angesprochenen Wendepunkt 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit den 
Arbeiten des Hallenser Psychiatrie-Pio-
niers J. C. Reil (1803) begann sich eine 

medizinisch-psychiatrische Sichtweise 
durchzusetzen, und mythologische Ar-
gumente wurden zurückgedrängt. Die 
durch ihn grundgelegte Auffassung, dass 
(geistige) Behinderung als eine letztlich 
wenige beeinflussbare Krankheit zu be-
greifen sei, bestimmte die Wohn- und 
Unterbringungsformen für behinderte 
Menschen fast eineinhalb Jahrhunderte.

Die Versorgung behinderter Men-
schen in Anstalten mit baulich und 
organisatorisch krankenhausartigem 
Charakter war bis in die 1960er-Jahre 
der Standard. Erst ab den 1970er-Jah-
ren begann in der alten Bundesrepublik 
der Widerstand gegen diese sog. psych-
iatrisch-nihilistisches Sichtweise (vgl. 
Theunissen 2011, 11ff.). So demonstrier-
ten erstmals Betroffene (sog. Krüppel-
bewegung, Autonom-Leben-Bewegung) 
gegen die herrschenden Verhältnisse und 
die Entwicklungen in anderen Ländern 
(Skandinavien, Psychiatrie-Reform in 
Italien) zeigten in Westdeutschland Wir-
kungen. Zudem entstand in Skandina-
vien mit dem Normalisierungsprinzip 
(eine Zusammenfassung bei Pitsch 2006, 
224ff) eine neue Leitidee für den Um-
gang mit behinderten Menschen. Nicht 
zuletzt erhellten sozialwissenschaftliche 
Studien (beispielhaft die Arbeiten von 
Goffman 1973) die Lebenssituation 
innerhalb von Anstaltsstrukturen und 
offenbarten deren ›totalen Charakter‹.

All dies führte 1975 mit der Psych-
iatrie-Enquête zu politischen Reaktio-
nen und in deren Folge zur beginnenden 
Trennung von psychisch kranken und 
geistig behinderten Menschen in den 
staatlichen Psychiatrien sowie zur Ver-
änderung von ihrer Struktur (Enthos-
pitalisierung). 

Die im Normalisierungsprinzip be-
reits angelegte Deinstitutionalisierung, 
d. h. eine Auflösung der großen Anstal-
ten ist jedoch in der Folge der Psychiat-
rie-Enquête nicht konsequent umgesetzt 
worden. Große Einrichtungen setzten 
weiter den Maßstab und dominierten 
die Behindertenhilfe inhaltlich aber auch 
politisch.

Die hier gezeigten Entwicklungen be-
rücksichtigen allerdings nur die ›alte‹ 
Bundesrepublik; in der ehemaligen DDR 
hingegen waren bis zu deren Ende 1989 
Anstaltssysteme üblich, wie sie Ernst 
Klee in seinen Filmen eindrücklich be-
schreibt. 

Auch heute sind weder die Enthos-
pitalisierung noch die Deinstitutiona-

lisierung abgeschlossen und die Vision 
von Nirje als einem der Begründer des 
Normalisierungsprinzips »bis zum Jahr 
2000 alle Institutionen für Behinderte 
von den kleinsten bis zu den größten, 
aufzulösen« (zit. nach Pitsch ebd. 230), 
ist in Deutschland im Vergleich zu an-
deren Ländern bei weitem nicht erfüllt.

Trotzdem ist grundsätzlich eine – im 
internationalen Vergleich sehr langsa-
me  – Entwicklung hin zu kleineren 
Wohnformen und mehr ambulanten 
Versorgungsstrukturen erkennbar. Die 
oben genannten gesetzlichen Neureg-
lungen sollten diesen Prozess forcieren. 
Mit diesen Veränderungen gehen jedoch 
auch neue Herausforderungen für die 
Behindertenhilfe einher, von denen bei-
spielhaft zwei benannt werden sollen.

Derzeitige Herausforderungen 

Die erste Herausforderung betrifft die 
demographische Entwicklung und greift 
die Probleme einer zunehmend älter wer-
denden Klientel der Behindertenhilfe 
auf.

Dabei soll der Blick zuerst auf eine 
Personengruppe gelenkt werden, die 
derzeit noch keine Nutzer der Angebo-
te der professionellen Behindertenhilfe 
im Bereich Wohnen ist; die Menschen 
nämlich, die auch im Erwachsenenalter 
noch in ihrer Herkunftsfamilie leben. 
Dieser Personenkreis steht generell meist 
wenig im Fokus von Behindertenhilfe 
und Sozialpolitik. Dies zeigt sich auch 
daran, dass nur wenig darüber bekannt 
ist, wie hoch sein Anteil an der Gesamt-
population der Menschen mit Behinde-
rung eigentlich ist. 

Der aktuelle Bundesteilhabebericht 
2016 vermerkt nur, dass Menschen mit 
Behinderung »häufig« (vgl. Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales 2016, 
260) bis ins hohe Erwachsenenalter in 
ihren Herkunftsfamilien leben. Der vo-
rangegangene Bericht 2013 geht noch 
davon aus, »dass etwa 40 bis 50 Pro-
zent der erwachsenen Menschen mit 
geistiger Beeinträchtigung auch noch 
im fortgeschrittenen Erwachsenenalter 
ihre Herkunftsfamilie nicht verlassen 
haben«. Die notwendige Versorgung 
und Unterstützung wird häufig »vor-
rangig durch die engen Angehörigen (i. 
d. R. Eltern bzw. Mütter) gewährleistet 
und nicht immer durch weitere Bezie-
hungen aus dem sozialen Netzwerk 
und professionelle Angebote ergänzt« 
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(Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales 2013, 79). Eine der wenigen 
vorliegenden Studien zu diesem Perso-
nenkreis von Stamm (vgl. 2009) enthält 
einige Zahlen, die sich durchaus als 
Herausforderung für die Behinderten-
hilfe im genannten demographischen 
Sinne interpretieren lassen: Bei seinen 
Untersuchungen fragt der Autor auch 
nach dem Alter der assistierenden Per-

sonen (meist: Eltern) und der betroffe-
nen Menschen mit Behinderung: Einem 
Durchschnittsalter der Betroffenen von 
34,7 Jahren steht ein Durchschnittsalter 
(!) der assistierenden Personen (meist 
Eltern) von 60,1 Jahren gegenüber 
(für die genaue Aufschlüsselung nach 
Altersgruppen (siehe Stamm a. a. O. 
27 und 39). Nimmt man für das ganze 
Bundesgebiet ähnliche Situationen an, 
wird deutlich, dass die Behinderten-
hilfe in den nächsten Jahren mit einer 
steigenden Zahl von neuen Klienten 
rechnen muss, die Unterstützung beim 
Wohnen brauchen, wie auch der Autor 
schlussfolgert (ebd. 39). 

Neben diesem Zuwachs an erwach-
senen bzw. älteren Klienten werden 
auch die Menschen, die bereits in 
verschiedenen Formen des begleiteten 
Wohnens leben, im Schnitt immer äl-
ter. Durch eine bessere medizinische 
Versorgung und einem allgemein ge-
stiegenen Lebensstandard nähert sich 
die statistische Lebenserwartung be-
hinderter Menschen immer mehr dem 
Bevölkerungsdurchschnitt an. Für eine 
steigende Zahl von Menschen werden 
die Fragen des Älterwerdens bedacht 
und pädagogisch (besser andragogisch) 
bearbeitet werden müssen. Dies trifft 
zum einen die Frage der medizinischen 
Versorgung und Pflege hinsichtlich der 
mit dem steigenden Lebensalter ein-
hergehenden Einschränkungen und 
Erkrankungen (als eines der sicher 
größten Probleme sind hier dementi-

elle Erkrankungen zu nennen). Dabei 
spielen nicht nur konzeptionelle und 
praktische Probleme eine Rolle, auch 
administrativ-organisatorisch sind viele 
Fragen zu klären. So zum Beispiel muss 
die teilweise immer noch bestehende 
Bindung von Wohnheimplätzen an die 
Werkstatt für Menschen mit Behin-
derung diskutiert werden; auch ganz 
allgemein müssen das Verhältnis zwi-

schen Pflegeleistungen (nach SGB XI) 
und Eingliederungshilfe neu bestimmt 
und die Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Professionen verbessert 
werden (vgl. anschaulich zu den Prob-
lemen Pfeiffer/Steiner 2016). 

Zum anderen ist aber auch die Un-
terstützung bei einer sinnhaften Tages-
gestaltung nach Ende eines (unter Um-
ständen jahrzehntelangen) Arbeitslebens 
eine Aufgabe. Mit dem »Unterstützten 
Ruhestand« liegen hier bereits Konzepte 
vor (vgl. Hollander /Mair 2004).

Die zweite Herausforderung auf die 
hier hingewiesen werden soll, ist gewis-
sermaßen eine nicht intendierte Folge 
der angedeuteten Ambulantisierungs-
prozesse insgesamt. Bei den genannten 

Prozessen besteht grundsätzlich die Ge-
fahr, dass die Menschen mit schweren 
Einschränkungen, besonders auffälligem 
Verhalten oder höherem Lebensalter 
(dauerhaft) in den in den Institutionen 
verbleiben, da sich die Ausgliederungs-
bemühungen auf jüngere Menschen mit 
leichteren Behinderungen oder allgemein 

›erfolgversprechendere Fälle‹ konzentrie-
ren. Erfolgsgeschichten gelungener Ent-
wicklungen ins eigenständige (betreute) 
Wohnen leichter oder mittelgradig be-
hinderter Menschen steht eine Gruppe 
von Personen gegenüber, die von dieser 
Entwicklung gewissermaßen abgehängt 
sind. Die aktuellen Entwicklungen im 
Bereich Wohnen zeigen eine Tendenz in 
diese Richtung wie beispielsweise Seifert 
darstellt (vgl. 2016 bes. 66f).

Auf normativer Seite wird innerhalb 
der Heilpädagogik der sogenannte ›soli-
darische Imperativ‹ wie ihn Klaus Dör-
ner formuliert hat, gern zitiert: »Hand-
le in Deinem Verantwortungsbereich 
stets so, dass Du mit dem Einsatz all 
Deiner Ressourcen immer beim jeweils 
Letzten beginnst, bei dem es sich am 
wenigsten lohnt« (Dörner 2006, 28). 
Die derzeitigen Praxisentwicklungen 
im Bereich Wohnen zeigen jedoch in 
eine in andere Richtung. Dörner selbst 
merkt an, dass sich die Behindertenhil-
fe – wie andere Bereiche der sozialen 
Arbeit auch- zunehmend marktförmig 
organisiert und sich deshalb auch dem 
grundlegenden Imperativ des Marktes 
unterwirft (Investiere da, wo es sich am 
meisten lohnt). 

Eine Herausforderung, der sich die 
Behindertenhilfe bei der Entwicklung 
ihrer Wohnangebote stellen muss, ist 
also die Verhinderung einer drohenden 
Trennung ihrer Klientel und der damit 
einhergehenden Entstehung einer »Rest-
gruppe« (Seifert 2016, 67).

Die beiden hier genannten Herausfor-
derungen sind Beispiele für pädagogisch-
konzeptionelle Fragen, denen sich die 
Behindertenhilfe im Rahmen des oben 

angedeuteten Ambulantisierungsprozes-
ses stellen muss. Die grundlegende Ent-
wicklung weg von den Institutionen hin zu 
einem Leben im Sozialraum muss jedoch – 
jenseits pädagogischer Praxis – seitens der 
Politik und der Träger vorangetrieben und 
finanziert werden. Sozialverwaltungen, die 
sich wegen unter Umständen entstehender 

»Handle in Deinem Verantwortungsbereich 
stets so, dass Du mit dem Einsatz all 
Deiner Ressourcen immer beim jeweils 
Letzten beginnst, bei dem es sich am 
wenigsten lohnt« (Klaus Dörner)

»Die Entwicklung zeitgemäßer 
Wohnformen für Menschen mit 
Behinderung ist mindestens ebenso ein 
politisches wie pädagogisches Problem«
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Mehrkosten gegen offenere Wohnformen 
entscheiden oder gar die gesamte Ambu-
lantisierung als Möglichkeit der Kostenein-
sparung betrachten, zementieren den Staus 
quo des institutionellen Wohnens ebenso 
wie Träger, die aus machtpolitischen oder 
organisatorischen Gründen an Großein-
richtungen festhalten.

Insofern ist die Entwicklung zeitgemä-
ßer Wohnformen für Menschen mit Behin-
derung mindestens ebenso ein politisches 
wie pädagogisches Problem.� n

Empfehlung  
zum Weiterlesen: 

Theunissen, G./ Kulig, W. (Hg.): Inklu-
sives Wohnen. Bestandsaufnahme, 
Best Practice von Wohnprojekten 
für Erwachsen mit Behinderung in 
Deutschland. Stuttgart Fraunhofer IRB 
Verlag 2016. 
Neben zwei Grundlagenartikeln wer-
den aktuelle Probleme des Wohnens 
von Menschen mit Behinderung 
anhand von Praxisprojekten vorge-
stellt und Lösungen pädagogischer, 
konzeptioneller aber auch rechtlicher 
Art diskutiert. 
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»Wie es mit dem Privatleben heute bestellt ist, zeigt sein Schauplatz 
an. Eigentlich kann man überhaupt nicht mehr wohnen.«
Theodor W. Adorno (1903–1969), deutscher Soziologe und Philosoph 
in ›Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben‹ (1951)

»Das Geviert zu schonen, die Erde zu retten, den Himmel zu 
empfangen, die Göttlichen zu erwarten, die Sterblichen zu 
geleiten, dieses vierfältige Schonen ist das einfache Wesen 

des Wohnens. So prägen denn die echten Bauten das 
Wohnen in sein Wesen und behausen dieses Wesen.«

Martin Heidegger (1889–1976), deutscher Philosoph, 
Vortrag ›Bauen Wohnen Denken‹ (1951)

»Das Einfamilienhaus, ein Vorbote des Unheils, den man 
immer weiter draußen in der Landschaft antrifft, ist der 
Inbegriff städtischer Verantwortungslosigkeit (…)«
Alexander Mitscherlich (1908–1982), deutscher Psychoanalytiker 
in ›Die Unwirtlichkeit unserer Städte‹ (1965)

»Wie Menschen denken und leben, so bauen und wohnen sie.«
Johann Gottfried von Herder, deutsche Philosoph und Dichter (1744–1803)

»Man darf in einer Stadt, wo kein Arzt ist, nicht wohnen.«
Jerusalemer Talmud, Kidduschin 84

»Er arbeitete wie ein Verrückter auf dem Land, damit er 
in der Stadt wohnen konnte, wo er wie ein Verrückter 

arbeitete, damit er auf dem Land leben konnte.«
Donald Robert Perry Marquis, amerikanischer 

Schriftsteller und Journalist (1878–1937)

»Wenn ich jemanden für das Christentum gewinnen 
will, lasse ich ihn in meinem Haus wohnen.«
Kyrill von Alexandria, Patriarch von Alexandria (um 375–444)
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